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Maklerauftrag/-vertrag Bitte klicken Sie in die gelb markierten Felder und füllen diese mit Ihren Angaben aus, unterzeichnen auf beiden Seiten und senden das

Formular eingescannt per E-Mail Anlage oder per Post an mein Büro.
Vorn. Name/Partner falls Fa. GesellschForm angeben Str/Haus Nr. PLZ Ort Komunikation

Tel.1.
2. Partner Tel. Büro
Zu 1. geb.am zu 1.FührSchein am: FS Nr.:           Ausgest. durch:
Zu 2. geb.am zu 2.FührSchein am: FS Nr.:            Ausgest. durch:

Fax
E-Mail
Mobil

Beruf: angestellt      Selbständig Bank: Ort:
Weitere Namen: 1. geb.am BLZ: Kto.Nr:

Sonstiges: Die Abbuchungserlaubnis wird widerruflich erteilt   wird nicht erteilt

beauftragt den Makler rolf tiemann (ggf. den Rechtsnachfolger), Versicherungsverträge zu vermitteln. Die Versicherungsvermittlung umfasst insbesondere die
Vorbereitung und den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitwirkung bei der Verwaltung und Erfüllung, insbesondere im Schadenfall.
Pflichten des Maklers
Der Makler befragt den Kunden im Rahmen seiner Tätigkeit nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Dabei werden sowohl die Komplexität der angebotenen
Versicherung als auch die jeweilige Situation des Kunden berücksichtigt, soweit hierfür Anlass besteht.
Die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat werden unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des angebotenen
Versicherungsvertrags in einem Beratungsprotokoll dokumentiert. Der Makler orientiert sich - falls der Kunde schriftlich ausdrücklich keine anderen Wünsche
äußert - immer am Preis des von ihm angebotenen Produktes. Das heißt er wählt das ihm bekannte preisniedrigste Angebot.
Der Makler wird seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart wird. Angebote
des Maklers sind stets freibleibend und unverbindlich bis zur Bestätigung durch die Versicherung. Der Makler wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung
und Erfüllung des Versicherungsvertrages, z.B. im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht mit. Der Makler ist jedoch nicht mit der Beobachtung und
Anpassung der Versicherungsverträge ohne ausdrücklichen Auftrag des Kunden beauftragt.
Maklervergütung
Die Leistungen des Versicherungsmaklers/Finanzmaklers werden durch die Versicherungsgesellschaften bzw. Kapitalanlagegesellschaften oder Banken bezahlt;
sie sind Bestandteil der Versicherungsprämie. Der Kunde zahlt zusätzlich keine weitere Vermittlungsgebühr an den Makler.
Pflichten des Kunden
Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Kunde dem Makler unverzüglich mitzuteilen. Bei Unterlassung ist der Makler frei von Haftung.
Haftung
Der Makler erfüllt seine Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung für die Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ist auf
1.000.000 Euro beschränkt, es sei denn, der Makler hat seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.
Angebote des Maklers sind stets unverbindlich freibleibend bis zur Annahme der Versicherung bzw. der Bank ohne jegliche Haftung des Maklers.
Kündigung
Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Der Makler
kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.
Verjährung und Bemerkung zur Gültigkeit des Vertrages
Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in 3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde
Kenntnis von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
Sollten einzelne Punkte keine Gültigkeit haben, soll an die Stelle die gesetzliche Regelung treten. Der andere Vertragstext behält seine Gültigkeit.
Ergänzende Mitteilungen:
Der Makler ist im Vermittlerregister eingetragen. Der Kunde kann die Eintragung auf der Internetseite www.vermittlerregister.de überprüfen.
Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.  Ein
Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsmakler.

Ort
Datum (Bei Firma - zusätzlich Firmenstempel)

            Unterschrift Makler
rolf tiemann Makler

Unterschrift/en Kunde/n x……………… x………………
Beschwerdestellen - außergerichtliche
Streitbeilegung
• Versicherungsombudsmann
e.V.,
Postfach 08 06 22
10006 Berlin
(Infos unter:

www.versicherungsombudsmann.de)

• Ombudsmann für die private Kranken- und
Pflegeversicherung
Arno Surminski, Leipziger Str. 104
10117 Berlin (www.pkv-ombudsmann.de)

• Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn (www.bafin.de    Stichwort: Ombudsleute)

Datenschutzklausel
Der Kunde willigt ein, dass Daten aus den Antragsunterlagen und/oder der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko-
/Vertragsänderungen) an Versicherer im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch an die Übermittlung
von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personenversicherer übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist.

Maklervollmacht Unterschrift/en (Kunde/n):x………………… x…………....……
Hiermit erteile/n ich/wir:
(Vollmachtgeber) dem Maklerbüro rolf tiemann  oder ihrer Rechtsnachfolgerin Vollmacht, in meinem/unserem Namen
• Versicherungsverträge, Kapitalanlagesparverträge, Finanzierungsanträge abzuschließen, zu ändern, weiterzuleiten  oder zu kündigen,
• Erklärungen zu Versicherungsverträgen, Kapitalanlagen, Finanzierungen abzugeben oder entgegen zu nehmen,
• bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelten oder bestehende Kunden Versicherungen mitzuwirken,
• Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadensabwicklungen entgegen zu nehmen,
• Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und Untervollmachten auszustellen.
Vereinbarungen zur gesetzlichen und vertraglichen Rechtsnachfolge sind zulässig und können im Einzelfall ergänzt werden.
Das Dokument enthält eine Anlage, diese wird wichtiger Bestandteil des Maklerauftrages/-vertrages.

Individual-Vereinbarung
Anlage: siehe Blatt 2
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Individual-Vereinbarung als Anlage zum Maklerauftrag/-vertrag vom
* siehe untenstehende Erläuterung

von Herrn+Frau/Firma

Der/die Kunde/n verzichtet/n dauerhaft – auch bei künftigen Anfragen bzw. Vermittlungen - ausdrücklich auf eine Beratung und
auf eine schriftliche detaillierte Dokumentation der Marktuntersuchungen des Maklers im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.
Der Makler wird/wurde nicht mit dem Vergleich der Versicherungsbedingungen beauftragt, sondern soll sich bei seinen
Angeboten anhand der ihm bekannten günstigsten Beiträge orientieren und diese anbieten.
Der/die Kunden wünschen ausdrücklich keine Beratungsprotokolle und sonstige Dokumentationen durch den Makler.
Ebenso verzichtet/n der/die Kunde/n auf eine Bedarfsanalyse und auf eine entsprechende detaillierte Befragung zur Feststellung
des Bedarfes durch den Makler.
Er/Sie wurde/n darüber informiert, dass sich dieser Beratungsverzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen den
Makler einen Schadenersatz-Anspruch wegen Verletzung von Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen. Der
Makler hat keine Beobachtungspflicht der Versicherungen oder anderer von ihm vermittelter oder nicht vermittelter Produkte
des/r Kunden übernommen.
Der/ie Kunde/in/n bestätigt/en die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Versicherungs- und Verbraucherinformationen vor
Vertragsabschluß erhalten zu haben.
Ort

den

x…………………………….. x……………………………..
Unterschrift/en (bei Firmen Firmenstempel):

*Erläuterung:
Information für VersicherungsKunden
Die neuen EU-Vermittlerrichtlinien sind in Kraft getreten, ein deutlicher Zugewinn für die Endverbraucher: mehr Transparenz, mehr Rechte für die
Verbraucher, eine bessere Beratungsqualität und neue Haftungsregeln, das alles sieht die Neuregelung vor. Welche Vorteile dem Kunden durch diese
neuen Richtlinien erwachsen und was man über die neuen Regelungen wissen sollte, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das hat sich geändert
Die neuen Richtlinien dienen vor allem dem Schutz der Endverbraucher. Wer heute Versicherungen vermitteln will, muss seine berufliche Qualifikation
zum Versicherungsberater nachweisen. Dies setzt ein Mindest-Standard an Produkt- und versicherungstechnischem Wissen voraus. Um diesen
Qualifikationsnachweis zu erreichen, kann der Berater zuvor eine Prüfung bei der IHK, der Industrie und Handelskammer, ablegen. Die Prüfung ist
allerdings nicht erforderlich, wenn der Versicherungsberater bereits  eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann/Bankkaufmann oder eine
gleichwertige Ausbildung absolviert hat. Auch sind Versicherungsmakler nach der neuen Regelung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung
verpflichtet, die eventuell entstandene Schäden aufgrund einer schlechten Beratung abdeckt. Zwei weitere Zulassungskriterien sind die persönliche
Zuverlässigkeit und die Fähigkeit, die eigenen Finanzen im Griff zu behalten. Sind all diese Anforderungen erfüllt, darf sich der Vermittler
Versicherungsmakler nennen.

Die Verpflichtung des Versicherungsvermittlers, bei jeder Beratung ein Beratungsprotokoll zu führen, ist ebenfalls neu. Das Protokoll soll im
Nachhinein über Art und Umfang der Beratung Aufschluss geben. Diese Vorschrift kann nur dann entfallen, wenn der Kunde einen
individuellen Beratungsverzicht unterzeichnet. Da jedoch ein geführtes Protokoll dem Kunden bei einem eventuell später stattfindenden Verfahren als
Beweisdokument dient, ist es grundsätzlich ratsam, von einer Verzichtserklärung abzusehen. Wird eine Verzichtserklärung vom Versicherungsnehmer
ausgesprochen, verliert er seinen Schadensersatzanspruch aufgrund einer Falschberatung gegenüber dem Berater.

Eine weitere Neuerung ist die Pflicht, den Kunden umfassend zu beraten: Leider hat der Gesetzgeber keine genaue Definition angefügt, wann
eine Beratung umfassend ist. Sinnvoller Weise sollte der Kunde auf einem Produktvergleich zwischen verschiedenen Produkten,
beziehungsweise Anbietern, bestehen.

Die Ausnahmen innerhalb der neuen Regelung
Das neue Gesetz betrifft in allen Punkten allein die Versicherungsmakler, also jene Vermittler, die Produkte verschiedener Unternehmen anbieten. Vermittler, die allein für
ein Versicherungsunternehmen tätig sind, firmieren als Versicherungsagenten. Findet eine Beratung oder ein Abschluss über einen Versicherungsagenten statt, so ist das
jeweilige Versicherungsunternehmen für die Qualität der Beratung verantwortlich und entsprechend auch haftbar. Das Führen eines Beratungsprotokolls ist allerdings auch
für Versicherungsagenten verpflichtend.  Ebenfalls nicht betroffen von der neuen Regelung sind Vermittler, die Versicherungsangebote über Banken oder KFZ-Anbieter
vermitteln, auch hier ist der Versicherer, beziehungsweise die jeweilige Filiale, im Schadensfall haftbar. Eine weitere Ausnahme bildet die „alte Hasen Regel“ – wer
mindestens seit dem Jahr 2000 ununterbrochen als Versicherungsmakler tätig ist und sich bis 2009 registrieren lässt, braucht sich der Sachkunde-Prüfung nicht zu
unterziehen, da in diesem Fall von einem fundierten Fachwissen ausgegangen wird.
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